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Text 

Dienstleistungsverkehr 

§ 14. (1) Dienstleistungsverkehr liegt vor, wenn Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem 
Vertragsstaat Versicherungsverträge für in einem anderen Vertragsstaat belegene Risken nicht über eine 
in diesem Vertragsstaat errichtete Zweigniederlassung abschließen. Der Dienstleistungsverkehr für im 
Inland belegene Risken ist nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zulässig. 

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. Nr. 23/1995) 

(3) Der Dienstleistungsverkehr ist zulässig, wenn die zuständige Behörde des Sitzstaats der FMA 

 1. eine Bescheinigung darüber übermittelt hat, daß das Versicherungsunternehmen über die 
erforderlichen Eigenmittel verfügt, 

 2. die Versicherungszweige, die das Versicherungsunternehmen betreiben darf, und die Art der 
Risken, die es im Dienstleistungsverkehr decken will, mitgeteilt hat. 

(4) Der Dienstleistungsverkehr darf aufgenommen werden, sobald die zuständige Behörde des 
Sitzstaats dem Versicherungsunternehmen die Mitteilung gemäß Abs. 3 zur Kenntnis gebracht hat. 

(5) Ändert sich die Art der Risken, die das Versicherungsunternehmen im Dienstleistungsverkehr 
decken will, so ist insoweit der Dienstleistungsverkehr nur zulässig, wenn die zuständige Behörde des 
Sitzstaats dies der FMA mitgeteilt hat. Der Dienstleistungsverkehr darf aufgenommen werden, sobald die 
zuständige Behörde des Sitzstaats dem Versicherungsunternehmen diese Mitteilung zur Kenntnis 
gebracht hat. 
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(6) Bei Risken, die nicht unter die Anlage B zum Bundesgesetz über internationales 
Versicherungsvertragsrecht für den Europäischen Wirtschaftsraum fallen, ist dem Versicherungsnehmer 
vor Abschluß des Versicherungsvertrages mitzuteilen, von welchem Staat aus der Vertrag im 
Dienstleistungsverkehr abgeschlossen wird. Wenn dem Versicherungsnehmer Unterlagen zur Verfügung 
gestellt werden, muß diese Mitteilung darin enthalten sein. 

(7) Der Dienstleistungsverkehr ist zu untersagen, soweit die Voraussetzungen gemäß § 7 Abs. 6 
vorliegen. 
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